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Sehr gedlrter Herr Staatsanwalt Obländer, 

bezugnehmend auf Ihre Aufforderung vom 20.02.1996, in dem Ermittlungsverfahren gegen 
Prof. Dr. Triebig als sachverständiger Zenge zu Fragen Stellung zu nehmen, die dem Schreiben 
beigefügt waren, komme ich dieser Aufforderung nach, obwohl sich ein gewisser Widerstreit 
zwischen der Kollegialität und der Notwendigkeit, in diesem besonderen Fall den Ermittlungen 
beizustehen, nicht verleugnen läßt. Allein, in dem von Ihnen vorgetragen Einzelfall des Gerhard 

und dem von Prof. Triebig im Auftrag der Südwestlichen .Bau 
Berufsgenossenschaft, Karlsruhe, erstatteten Gutachten im Anschluß an ein von mir am 
31.10.1991 abgegebenes Gutachten für das Landessozialgericht war wenig Kollegialität im 
gesamten Tenor des Gutachtens von Prof. Triebig zu erkennen. Im Anschluß an diesen Vorgang 
hatte sich Herrn Prof. Triebig auch veranlaßt gesehen, mit einer Demarche bei meinem 
dienstlichen Vorgesetzten, dem Wissenschaftlichen Stiftungsvorstand des Deutschen 
Krebsforschungszentrums, mit einer Beschwerde über mich vorstellig zu werden. Da dies ein 
besonderes Licht auf die Vetfahrensweise des Kollegen wirft, habe ich mich dafür entschieden, 
im vorliegenden Fall zur Klärung der Vorwürfe möglichst umfassend beizutragen . 

. In Beantwortung der einzelnen Fragen des Fragenkataloges übernehme ich Ihre Zählung. 

Bankverbindung; Die Sparkasse in Bremen (BlZ 290-50101) KOhto-Nr. 102 5485 
Rechtsträger: VereitJ zur Förderung der wissenschaftlichen Forsohung in der Freien Hansestadt Bremen e.V. (VR 3613) 

Vorsitzender: Staatsrat Prof. Dr. R. Hoffmann 
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L Wurden Fehler bei der Arbeitsplatzanamnese gemacht? 

1. Wmde von :fulschen Tatsachen'ausgegangen oder wlJIden edlebliche Tatsachen im Gutachten 
nicht belücksichtigt? 

Sowohl in seinem ersten Gutachten vom 17.12.1990, dessen Inhalt von mir kritisiert werden 
mußte, als auch in dem darauf folgenden Gutachten vom 02.03.1992 hat Prof Tliebig meiner 
Ansicht nach versäumt oder bewußt nicht festgestellt, daß am Arbeitsplatz des Herrn F. eine 
besonders hohe Konzentration von Lösungsmitteldämpfen, besonders des Styrol, das schwerer als 
Luft ist, am Boden zu beobachten war, der ja fiir Fliesenleger der eigentliche Arbeitsplatz ist. Da 
die Arbeit knieend und mit gesenktem Kopf ausgefiilnt wird, sind hierbei besonders hohe 
Einwirkungen zu beobachten. Dabei war die Angabe von Herrn Feige wiederholt in den 
Unterlagen, aber auch auf Befragung zu erfahren; daß die Lüfumgen entweder fehlten oder nicht 
wirksam waren, weil Styrol am Boden abgesaugt werden muß, was bei den Arbeitsplätzen in 
Wohnhäusern natörlich nicht möglich ist. 

2. Waren die jeweiligen Umstände dem Beschuldigten bekannt oder wenigstens erkennbar? 

Da sich Prof. Triebig stets auf seine Kompetenz als Chemiker und als Arbeitsmediziner beruft 1md 
sich in sehlem zweiten Gutachten, das als Gegendarstellung zu meinem Gutachten zu verstellen 
war, tnit sehler arbeitsmedizinischen Spezialisierung brüstet, müssen ihm diese Umstände bekannt 
gewesen sein, zumindest dann erkennbar, als Herr F. ständig darauf hingewiesen hat. Da mir als 
Spezialist fiir Epidemiologie und Krebsforschnng diese Umstände und deren Folge fiir die 
gesundheitlichen Geflihrd1mgen ebenfalls bekannt waren (die bei nm kurzer Be:fussung mit dem ~ 
Lösungstnittel Styrol niemandem verschlossen bleiben können), ist nach meiner Ansicht von einet' Ir 
absichtlichen Unterdrückung dieser lnfonnation auszugehen. i 
3. Aus folgenden Beobachtmlgen ergibt sich, daß ,es sich hier um beabsichtigte Fehler handelt: 

Als Zitat einer Ausarbeitung, die ich im Auftrag des Umweltbnndesamtes, Berfut, vor kurzem 
gemacht habe, fuhre ich folgende Evidenz an, die von mir noch vor der Elteilung des Auftrages 
durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg publiziert wurde: Noch 1983 WlJIde von Tliebig und 
Braune ohne Beachtung der englischsprachigen Publikationen m einer Übersicht festgestellt, daß 
bei Einhaltung des damaligen MAK-Wertes von 420 mg/cbm tnit keinen fimktionellen Störungen 
im Bereich des pelipheren Nelvensystems zu rechnen sei. Die Wirkungen auf-das zentrale 
Nervensystem (ZNS) WlJIden nicht e!wähnt. Angesichts der vielen damals schon verfiigbal'en 
publizietten Belichte, besonders zum ZNS-Effekt, erscheint diese Einschätzung ungerechtfertigt 
gewesen (Seite 105 der UBA-Belichte 3/95 von Frentzel-Beyme und Domizlaff). 

Folgen der Einwirktmg großer Dosen von Lösungsmitteln wie auch von' Styrol auf 
zentralnmvöser Ebene (und hierauf baut ja die Arguntentation in meinem Gutachten F  auf) 
mußten Prof Tliebig bereits seit langem bekaunt sein. Aus Gründen, die nicht nachvollziehbar 
sind, opponielt er jedoch seit ich ihn kenne gegen alle ärztlich-wissenschaftlichen Anstrengungen, 
berufliche Faktoren, die zu einem fiir das Alter deutlich frühzeitigem Auftreten von Krebs fuhren, 
als Faktoren :fiir Berufskrebs zur Anerkelll1ung zu verhelfen, so daß sie in Einzelfillen anerkannt 
werden, 1md somit zu einer Anerkennung eilter Bemfskrankheit fUhren kÖll1lten. Ebenso versucht 
er tnit von Fachleuten (Prof Mutt~ Prof. Maschewsky, Prof Wahrendorf) als nnwissenschaftlich 
erklärten Mitteln auch die ,gleiche Abwendlmg bemflich bedmgter Zusammenhänge im Bereich 
der neurotoxischen Spätwirkungen, zutnindest in Deutschland zu elTeichen. Wie isoliert er datnit 
im internationalen Vergleich ist, hat er anscheiltend selbst inzwischen eingesehen nnd konzedielt 
gelegentlich auf der Ebene der neul'otoxischen Langzeitwirkungen auch mögiiche 
Zusammenhänge (ASU 1994, S.319). Sobald sich die anspmchsvollen Methoden der 
Wissenschaft, die er anzuwenden VOl'gibt, als wU·ktmgslos mweisen, wird auch einfuche 
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Irrenihmng versucht. Als solche hTefiihluug muß auch die Publikation von Tliebig unq Braune 
(Zentralblatt Bakteriologie Mikrobiologie Hygiene B, 1983) gelten, die sich zwar als Ubersicht 
präsentieit ("Neurotoxic Workshop Materials: 2. Orgamc Substances - a R.eview. of the years 
1970-1982), jedoch zu nicht gewährleisteten Schlußfolgeluugen kommt. Em weIterer solcher 
Vorgang wird weiter unten noch ausfiihrlicher dargestellt. . 

In den konkreten Fällen von einzelnen Gutachten werden jedoch weiterhin pertinente Fälle 
reihenweise mittels parteiischer Bemteilungen abgelehnt, wobei die Absicht erkennbar ist: 

l. eine selbsterfiillende Prophezeiung, in dem durch fortgesetzte Ablehnung anzllerkennender 
Fälle ein Präzedenzfall verhindert wird, womit weiterhin behauptet werden kann, daß bisher kein 
anerkannter Bemfskrankheitsfall vorliegt; 

2. die Behauptnng wird aufgestellt, daß nur von "Fachleuten" bemteilte Fälle überhaupt anerkannt 
werden können, um eine auf größeren Fallzahlen beluhende wissenschaftliche Untersuchung zu 
ermöglichen. Damit wird gleichzeitig der Anspmch erhoben, zu diesen Fachexpelten zu gehören 
und nur die von ihm selbst begutachteten Fälle überhaupt als relevant anzuerkennen. Wie diese 
Fachexpeltemolle aussehen soll, ergibt sich nun aus den folgenden Vorfallen: 

- Prof Buchtel' hat .die selbstemannte Rolle von Prof Triebig, sich als einziger zuständigel' 
Experte anzusehen, nachhaltig zuIückgewiesen. Einige Zitate aus einer kürZlich gegebenen 
Dal'stellung sollen dies verdeutlichen helfen. 

Stellungnahnle zum Kommentar von Prof Dr. Tliebig im Iahte 1992 doch recht aufschlußreich im 
Zusammenhang mit dem Thema Wissenschaftliche Lehlmeimmg. Der gesamte Text gibt wieder, 
daß hier einer drohenden Gleichschaltung der Meinungen entgegengewil'kt werden soll, wobei 
bestimmte Sätze doch aufschlußreich sind (Zitat Buchtel' und Kollegen Lorenz, Haaß et aJ.): 

"Es handelt sich bei unserer Pnblikation, was leicht erkellnbal' ist, lun die AuswertUllg 
umfangreicher . klinischer BegutachtUllgsbefimde. Insofern ist die Kritik gegenstandlos. 
Wenn furr Kollege Triebig annelunen sollte, daß 3l'beitsmedizinische Schlußfolgerungen 
zum Kausalzusammenhang nur mit epidemiologischen Methoden getroffen werden können, 
ist dies absurd Aus der bettieblichen Praxis ist bekannt, daß epidemiologische Studiel\ die 
diesen Begrifftatsächlichverdienen, nur in seltenen Fällen zugrundeliegen". 

) Diese Äußerung prangert auch den Zustand an, daß epidemiologische Studien geradezn 
verhindeit wurden durch bestinnnte Lehrstuhlinhaber der Arbeitsmedizin, solange sich dies nur 
irgendwie ermöglichen ließ. Nun plötzlich alle Begntachtnngsfalle davon abhängig zumachen, daß 
epidemiologischen Studien vorliegen müßten, ist daher zynisch zu nennen. Fast jedes Gutachten, 
das ich zur Stellnngnalune erhalte, läßt erkennen, daß man sozusagen nur noch beim Vorliegen 
epidemiologischer Daten bereit ist, sich überhaupt noch mit einer KrebsvelUxsachung durch die 
BexufStätigkeit zu befassen. Dann wird allerdings jeweils an Schwächen solcher Studien versucht, 
eine Kritik aufZuhängen, die den Kritike11l dmchaus nicht ansteht, die selbst nicht in der Lage 
waren und auch nicht sind, solche Studien durchzufiihnm, obwohl Gelegenheit dazu gewesen ist -
wobei ich durchaus unterscheide zwischen fachlichen Koopentionen, die dann als erfolgreich 
gelten, wenn sie inte11lational publiziert werden können (Becker et a1., Becker et al., Chang-
Claude et a1., Kunze et a1., Frentzel-Beyme et al.). 

Eine weitere Äußel'Ullg aus dem Leserbrief, (ler Arbeitsgtuppe Lorenz, Buchter und Haaßlautet: 

"Sollte Prof Tliebig meinen, daß bei fehlender meßtechnischer Übelwachlmg von erhöhten 
Expositionen grundsätZlich nicht auszugehen sei und im vorliegenden Fall keine relevanten 
Expositionen vorlägen, wäre dieses eine auf Unkenntnis bernhende, gegenstandslose 
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Behauptung. Im übrige1\ wurden die heute üblichen Wochenarbeitszeiten bei diesen 
Personen (der ausfiihrlichen Untersuchung der Arbeitsgmppe) erheblich überschritten. " 

Schließlich zitiere ich noch folgende Bemerkongen, denen nichts hinzuzufugen ist: 

"Sollte jemand meinen, daß über seine derzeitigen Elfahrungen hinaus keine wei~eren 
Manifestationen einer neurotoxischen Wirkung jemals werden auftreten können, wäre dieses 
eine Behauptung, die aus fOlmalen lllld sachlichen GrÜllden nicht übemommen werden 
muß." 

_ Von Frentzel-Beyme und WahrendOlf wurde in einer Leserzuscluift, die selbst fast nicht zur 
Veröffentlichllllg in der Zeitscluift zugelassen worden· wäre, die Prof. Tliebig herausgibt, die 
fehlerhafte BeUlteilung der Daten einer in aller Breite dargestellten Studie von besonders hoch 
gegenüber Lösemitteln exponierten Spritzlackierem klitisch angesprochen, wobei helvorzuhebell 
ist, daß den ärztlichen Mitarbeitem keine Fehler unterlaufen sind, sondem eine tendenziöse 
Umdeutung der Ergebnisse von Prof. Tliebig elfolgte. Zusammen mit dem ungeeigneten Konzept 
(E.J:itik, s.o.) ergab das den Effekt, zumindest fur "deutsche Maler und Lackierer" auch weiterhin 
intemationale Ergebnisse nicht mehr anwenden zu müssen. Die methodische Klitik machte 
deutlich, daß bei der futelpretation der Ergebnisse dieser Studie in gezielter Richtung 
nachgeholfen wurde, so daß fur den Leser der Zusammenfassung der Eindruck entstehen mußte, 
daß sich keine Langzeitschäden bei den Spritzlackierem gefunden hatten. Jeder Leser der 
ausflihrlichen Darstellung komlte allerdings auf grund der gnten Qualität der durchgefiilnten 
Untersuchungen durch Fachleute, die als Co-Autoren fungiert hatten, das Gegenteil der in der 
Zusammenfassung behaupteten Befunde erkennen. 

Hieraus wird doch erkennbar, daß in Fonn ständiger subtiler Manipulationen einer 
"wissenschaftlichen Lelu'meinlmg" zur Dominanz verholfen werden soll, um den Eindruck zu 
erwecken, es gäbe nur den Kenntnisstand einer einzigen zuständigen fustanz, auf den sich alles 
beziehen müßte. Bemerkenswert ist, daß diese Instanz nach dem bisherigen Elfahlungen bemüht 
ist, einschlägige Anerkennungen zu verhindem. Mit diesem Verhalten, das versucht, die 
gesetzlichen Bestimmungen zum Nachteil des einzelnen Betroffenen ausZlmutzen, wird m.E. der 
ärztlichen Ethik in einer bedenklichen Weise geschadet. Die Gründe hierfiir sind nicht bekallllt, 
doch kÖllilte eine VOlteilssuche nicht ganz ausgeschlossen werden. Selbst im Hauptverband der 
Berufsgenossenschaften besteht der Eindmck, daß geschäftliche futeressen m einem so großen 
Teil die Aktivitäten des Arbeitsmediziners Prof. Tliebig bestinlmen, daß es beim HVBG anstößig 
lmd fiir das Ansehen· der Bemfsgenossenschaften fiir abträglich gehalten wird. Das gilt 
insbesondere fur bestinlmte Neigungen des von den BerufSgenossenschaften bis dahin 
bevorzugten Gutachters, so daß von einer weiterer Beauftmgung seitens einzelner 
Bemfsgenossenschaften inzwischen Abstand genommen wird. 

4. Die Auswirkongen dieser Vetfalu'ensweise auf das Ergebnis des Gutachtens sind beträchtlich. 
Inzwischen ist der MAK-Wert auf 85 mg/cbm festgesetzt, was bedeutet, daß er fulu'er zu hoch 
gewesen sein dürfte (Triebig und Br31llle). Angaben werden jedoch stets hetUlltergespielt oder 
bagatellisiert, und jeweils zum Nachteil von Betroffenen. Nach Astrand ist mit Aufuahme von 
Lösungsmitteldämpfen bei angestrengter Arbeit, die mit einem velmeluten Atemvolumen und 
edlöhter Atemfrequenz verbunden ist, eine weitere stät'kere Gefahrdung anzunehmen. Da die 
Arbeitsumstände nicht genügend beachtet worden waren, war erst recht dieser Umstand nicht 
deutlich herausgearbeitet worden, so daß von einer arbeitsmedizinisch adäquaten Beurteilung in 
diesem Falle überhaupt nicht gesprochen werden k3llll. Die Ergebnisse der Forschung von 
Ästrand waren dem Arbeitsmediziner ProfTriebig mit hoher Walu'scheinlichkeit bekannt (Ret). 

4 



J 

5. Die Behauptung, daß Styrol sich nicht als krebserzeugend oder als die Krebsentstehung 
fördernd elweisen könnte, ist seit langer Zeit streitig, wogegen von Prof Triebig die in der 
deutschen albeitsmedizinischen Diskussion herrschende Haltungvertreten wird, die Entwicklung 
in der internationalen Forschung nicht wahrZJlllehmen, Ergebnisse als spekulativ zu bezeichnen 
oder verfalscht wiedenugeben. liermit ergibt sich, daß eine Rolle des Styrol bei der 
Krebsentstehung als nicht gegeben hingestellt wurde, obwohl diese Tatsache auch in meinem 
Gutachten anders dargestellt und zumindest streitig angesehen wird. Mit dieser restriktiven 
Einschätzung "nicht krebsenegend" ist meiner Ansicht nach auch eine Absicht verbunden und 
zwar, daß möglichst lange die Anerkennung eines ersten einschlägigen Berufskrankbeitsfalles im 
Zusammehang lnit Styrol zu verhindern versucht wird. Bezeichnend ist die Feststellung bei Prof 
Tliebig: "Bisher wurde noch kein Fall von Prostata-Karzinom entschädigt." Da mit diesem 
Argmnent jeder potentielle Schadensfall abgelehnt wird, kann es nie zu so einem Fall kommen. 
Diese Haltung entspricht auch nicht der ärztlichen Ethik, da ein Arzt - anstatt sich resignierend 
hinter die gesetzlichen Ralmlenbedingungen zurückzuziehen ,- auf eine VerbesserUllg dieser 
Rahmenbedingungen drängen müßte. Resignation ist hier völlig lUlangemessen, denn es dreht sich 

. um kranke Menschenund die Ursachen fur diese ErkrankUllgen. 

Il Wurden Fehlel' bei der persönlichen An(lmnese gem(lcht? 
, 

1. Wurde von falschen Tatsachen ausgegangen oder wurden erhebliche Tatsachen im Gutachten 
.nicht berücksichtigt? 

Ein gewissenhafter Arbeitsmediziner würde bei der Untersucnmlg die Punkte angesprochen 
haben, die ich unter 1.1. lUld 1.2. angeschnitten habe. lierbei läßt sich aber die unterschiedliche 
AuffasSUllg über Erstellung von Gutachten demonstrieren: 

In dem Institut von Prof Triebig werden aufWendige und kostspielige UntersuchUllgen zum 
gegenwärtigen GesUlldheitszustand durchgefillllt, die jedoch zur AufklärUllg der ursächlichen 
Fragestelhmg, wie auch im vorliegenden Fall, überhaupt keinen erkennbaren Beitrag ergeben 
können. Der Verdacht ist nicht abwegig, daß sich hier auch eine BeschäftigtUlg der 
Institutsmitarbeiter ermöglichen läßt, zumal die Auftraggeber (Berufsgenossenschaften) 
offensichtlich an diesen von ihnen immer wieder mit Gutachten betrauten Fachmann jedwede 
FordefUllg bezahlen. Insofern ist eine Diskrepanz zwischen der notwendigen Untersuchung (s. 
llIlten) Ulld dem Ausmaß der anzulegenden Maßstäbe und der Schlußfolgerung aus den Un-
tersuchungen oder der in der gleichen Zeit zu erhebenden, aber fehlenden, anamnestischen·lUld 
arbeitsplatzbezogenen Informationen (s. oben) deutlich. 

2. Es ist nicht sicher, ob dieser Umstand dem Beschuldigten bekannt oder wenigstens erkennbar 
ist, da seine AusbildlUlg in dem Institut fiir Arbeitsmedizin der Universität Erlangen anscheinend 
in diese RichuUlg gegangen ist, nachdem er ZJlllächst ein Studitnn der Chelnie durchgefiihrt hat 
und ein Medizinstudilnn angeschlossen hat. Dieses Medizinstudium wal' - gemäß seines 
Vorstudi\lllS der Chelnie - offensichtlich ausschließlich arbeitsmedizinisch orientieIt, so daß 
inUller von einem Denken ausgegangen wird, das der lU11.Uittelbaren EinwirktUlg und nur deren 
unlnittelbaren Auswirkmlgen am Arbeitsplatz selbst ~lient. Daß dies bei einem fast 70-jährigen 
Mann, der nicht mehr beruflich exponiert ist, nicht der Fall ist lmd hier andere Maßstäbe angelegt 
werden müßten, scheint bei der eingefahrenen Routine nicht beliicksichtigt worden zu sein. 
Dennoch ist eine kritisches Denken und Verständnis der Grenzen dieser Vorgehensweise 
eigentlich zu erwarten, so daß die Diskrepanz "erkennbar" sein müßte. 

3. Auch in seiner zweiten Stellllllgnahme ist Prof Tliebig auf Dinge nicht eingegangen ist, die ich 
mit meinem Gutachten deutlich erkennbar angesprochen habe. Somit war er auch nicht bereit, 
darauf einzugehen. Im Gegenteil: lier handelt es sich darum, daß die Untersuchungen von 
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italienischen Fachkollegen Mutti, Arfini und andere) durchaus die Möglichkeit eröffuet hätten, 
bei Renn F. in diesem Bereich in die Tiefe zu gehen, und zwar mögliche hOl1ll0nelle Verän-
derungen, Beeinträchtigungen der Regulation der HOl1ll0ne dm'eh die Hilllanhangsdtüse. ~d 
ähnliche Faktoren zu untersuchen. Statt dessen wnrde jedoch (S.13 des Gutachtens) von TnebJg 
vorgezogen, die Erkelmtnisse der italienischen Wissenschaftler als nicht bestätigt hinzustellen, und 
noch dazu eine verzente Darstell1mg hinzuzuziehen, Ulll Zweifel anzumelden. . Bei dieser 
Darstellung handelt es sich Ulll die inkompetente Bemteilung eines Herausgebers des Journal of 
Occupational Medicine, der offensichtlich die Aufuahme dieses Artikels von Arfini et a1. vor der 
Sponsorship des JOlllnals mehr oder weniger entschuldigend begtünden mußte, indem er die 
Außenseitelllosition der italienischen Forscher unterstrich. Die AntwOlt der Italiener war jedoch 
scharf und sehr treffend, indem sie einerseits bemerkten, daß eine solche Kommentierung einer 
wissenschaftlichen Arbeit bisher nicht üblich gewesen wäre und die geäußelte Kdtik auch nicht 
den Tatsachen entspräche. Datiiberhinaus hatten Mutti et a1. darauf hingewiesen, daß bei den 
stymlexponielten Frauen und Männem Tumoren der Hirnanhangsdrüse aufgetreten waren, die in 
dieser Häufigkeit (21mtel' 16 Frauen und 2 unter 9 Männern) doch äußerst ungewöhnlich seien. 

Damit war auch <lie mögliche tumorfordemde Wirkung des Styrol als Arbeitsplatzdsiko deutlich 
gemacht. Diese AntwOlt mußte Renn Prof.Triebig bekannt sein, da ihm ja der genannte ktitische 
Kommentar von Beidieman bekannt war, den er aber ausschließlich zitierte, ohne der Antwort der 
Autoren den gebührenden Platz einzuräUlllen .. Dieses selektive Zitieren von "passenden" 
Referenzen ist unwissenschaftlich, aber äußerst wirksam. 

4. Hieraus ergibt sich, daß die Kenntnislage selektiv genutzt wird, was sich auch wiederum auf die 
Erhebung von Angaben und von der persönlichen Anamnese bezieht. Da elnem Arzt bekannt sein 
muß, daß die Hypophysenfunktion sich auch auf die Regulierung der Prostata auswirkt, ist das als 
UnterlasSlmg zu kennzeichnen nnd daher die Argumentation als parteiisch zu Ungunsten des 
Betroffenen zu Welten. Die Auswirkungen auf das Ergebnis des Gutachtens sind vielfältig. Da 
sich bei Renn F. gleich zwei hösaltige Neubildungen entwickelt hatten, wäre eine gänzlich andere 
Betrachumgsweise als die gewählte 'Abwehrstrategie' angebracht gewesen. 

5. Alleine die Tatsache, daß sich die Arbeiten von Mutti, Franchini, Arfini und anderen nicht als 
ungesichelte oder nicht bestätigte Forschung ergeben und deraltig abqualifiziert wurden, ist fiir 
den Begutachtungsfall von Nachteil, da ein verantwortungsvoller Gutachter sich diese Erkenntnise 
zu eigen gemacht hätte, wotnit seine Argumentation in elne ganz andere Richtung gelenkt werden 
k01lllte. Man darf nicht vergessen, daß jeder Gutachter tnit der objektiven Darstellnng des Standes 
des Wissens nicht nm dem Einzelfall, sondern auch dem FOltschdtt im Erkenntnisprozeß dienen 
kann. Diese F1mktion wird von Prof Triebig niemals ausgefiillt, da er sich jederzeit als Bewahrer 
der bisherigen Kenntnislage erwiesen hat, der darauf bedacht ist, daß neue, zumeist zutreffende, 
aber noch nicht gesichelte Information nicht verbreitet bzw. sogar IDlterschIagen winL Der 
V OlwUlf ist nicht nnbegliindet, daß der Gutachter weder eine systematische Untersuchnng 
anderer einschlägiger Krebsfalle bei den Berufsgenossenschaften, noch eine epidetniologische 
Studie zur Klälung der Zusammenhangsfi:age gefordett hat.· Statt dessen wurden bereits in (ler 
wissenschaftlichen Literatm· vorliegende Hinweise skeptisch kommentielt bzw. einseitig 
illtelpretiert. 
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HL Wurden bei Erstattung des Gutachtens medizinische Unterlagen vernacltlässigt, welche 
dem Beschuldigten zur Zeit der Gutachtenerstattung vorlagen und welche hätten in das 
Gutachten mit einbezogen werden müssen ? ' 

1. Mir sind solche Unterlagen nicht bekannt, die ausdrücklich als medizinische Unterlagen 
gekennzeichnet werden könnten. 

2. WeIche Auswirkungen hat die Nichtberücksichtigung auf das Ergebnis des Gutachtens? 

- entfallt -

IV. Durchführung von Untersuchungen: 

1. Wurden nach den Regeln der ärztlichen Kunst unbedingt erforderliche Untersuchungen nicht 
durchgefuhrt? 

i "') Die Notwendigkeit von neuro-psychologischen Untersuchlmgen anstelle der von Prof. Tliebig 
gefordetten neurologischen und psychiatrischen' Diagnostik wurde von mir bereits in einem 
Schreiben an die Richtelin D  betont (25,06,1992). Die Aunterkung des Gutachters Tliebig, 
daß keine Polyneuropathie festgestellt wunte, zeigt nur, wie wenig er auf Ausfiilnungen eingeht, 
die ich vorsorglich in meinem Gutaehten machte, die sich jedoch niemals auf Nenropathien 
bezogen haben. Die AußerachtlasSffilg der Bedeutung des autonomen Newensystems in solchen, 
ärztlicherseits zu belllteilenden Fällen, ist nicht nur bedauerlich, sondern ein Versäumnis, da 
diesen Zusannnenhängen gezielte!' nachgegangen werden müßte, welm schon eine aufWendige 
Labordiagnostik betrieben wird, Abgesehen davon, daß eine Reihe nicht ,erforderlicher 
Untersuchungen dm'chgefuhrt wurde, wäre als nach den Regeln der ärztlichen Kunst 1mbedingt 
erforderliche Untersuchung 

) 

- die Bestirnrniunng des Doparninspiegels, 
- des Prolaktillspiegels nach Stinmlation durch das Thyreoidia-stirnulierende Hormon und 
- ein Provokationstest nach Styrolexposition 
erforderlich gewesen. 

Die in seinern Zweitgntachten mir als Gutachter zur' Beurteilung des Vorliegens emer 
Bemfskrankheit gemachten Vorwiirfe, ich hätte die Untersuchung und Diagnostik nicht 
dlU'chgefiilnt, die mir allein erlaubt hätte, ein Gutachen abzugeben, ist absurd und zeigt, nach 
welchen Prinzipien in der Arbeitsmedizin Gutachten erstellt werden, Da ich dies bereits unter II. 
kritisch angemerkt habe, möchte ich hierzu nicht weiter Stellung nehmen. 

2. Wurden bei der Durchfiilnung der Untersuchung Fehler gemacht? 

Dies entzieht sich sich meiner Kentms, da mir heute nicht alle Unterlagen wie seinerzeit bei 
Auftragselteilung lückenlos vorliegen und auch nicht mein Anliegen ist, nach Fehlem zu suchen. 

3, Wurden bei der Vergabe von Untergutachten an andere Sachvel'otilndige Fehler gemacht? 

Die Begutachtung auf allen möglichen Gebieten (Neurologie, Olthopädie) ohne daß Herr Prof. 
Ttiebig Facharzt auf diesen Gebieten ist, gibt schon zu denken. Eine Vergabe eines 
Untergutachtens über die olthopädische Fragestellung (Knieschäden bei dem Fliesenlegel') wäre 
sein" verantwOltungsbewnßt gewesen, ebenso eine fachärztliche neuropsychologische 
Untersuchlmg, die jedoch auch von Prof. Tliebig selbst durchgefiilnt wmde. 
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V. Mögliclte Fehler bei deI' Bewertung der Tatsaclten durclt den Beschuldigten: 

1. Sind die vom Beschuldigten aus den ihm vorliegenden Tatsachen bzw- den von ihm zugtunde 
gelegten Tatsachen gezogenen Schlußfolgelungen aus wissenschaftlicher Sicht vertretbar? 

Diese Schlußfolgenmgen sind aus wissenschaftlicher Sicht nicht vertretbar, doch fehlten Prof 
Ttiebig offensichtlich Arguniente, um sich auf wissenschaftlicher Ebene auseinanderzusetzen. 

Anders ist lricht zu erklären, daß er sich im Augnst 1992 bei eiuem eigens erbetenen Termin 
persönlich an den wissenschaftlichen Stiftungsvorstand des DKFZ gewandt hatte, in<lem el' dOlt 
intervenielte, weil "eine Stellungnahme zum Gutachten von Prof Triebig mit dem Briefhogen des 
DKFZ" versandt wurde. Es ging aber vor allem damm, die Leitung. des Deutschen 
KrebsforschungszentlUffiS dazu zu bewegen, mir die Übemahme von Gutachten zu üntersagen. 

Zlun zweiten Teil der Frage: Wurden zum Beispiel bestimmten Substanzen in wissenschaftlich 
nicht veltretbarer Weise bestimmte Wirkungen beigemessen oder abgesprochen oder wurden 
falsche medizinische Diagnosen gestellt? Hier ist nur auf die von mir gemachten Aussagen zu 
verweisen, da die eiudeutige depressive Wirkung des Styrol auf das Zentrahtetvensystem sowie. 
eine Mehrzahl von verschiedenen Tlffilolformen, die in sehr vielen einschlägigen Studien nach 
Einwirkung von Styrol gefunden wurden, fiir sich sprechen, so daß es nicht möglich ist, einen 
Zusammenhang abzusprechen, wie dies von Prof Triebig mit der unbegliindeten Behauptung 
getan wird, meine Ausfiihrungen wären hypothetisch und spekulativ. Da in Deutschland eine 
einschlägige Studie trotz seit 1988 von mir mehtmals untemommenel' einschlägiger Vorstöße 
nicht durchgefiihtt wurde, ist dies ein besonders gravierender Vorgang. Die Rolle einiger 
Belufsgenossenschaften und deren Berater (Arbeitsmediziner aus dem Erlanger Institut) bei der 
Verzögenmg des FOltganges der Studienplanung und Durchfiihrung ergibt auch die 
VerantwOltlUlg dafiir, daß keine Befunde zu dieser Frage vorliegen '(in meiner Stellungnahme zum 
Gutachten von Dr. Triebig habe ich darauf auch hingewiesen, einschließlich der Erwähnung eines 
Bl'iefs des Vertreters der Bemfsgenossenschaft der chemischen Industrie, Dr.-Ing. Reglllla v. 
09.08.1988) 

2. Entsprechen die Schlußfolgemngen dem Stand der Wissenschaft? 

Aus dem bereits Gesagten geht eindeutig hervor, daß sich in allen Al1sfiihrungen und 
) Schlußfolgenmgen von Prof Triebig wiederholt erkennen läßt, daß diese nicht dem Stand der 

Wissenschaft entsprechen, sondern sich lediglich am Stand der Rechtsprechung in Deutschland 
Olientieren und der Verbesselung des Kenntnisstan<les entgegenstehen. HieIZU sind auch 
Ausfiihtungen von mir gemacht worden (die 3ufWunsch gerne zur Verfiigung gestellt werden) 
die sich speziell mit der Unfähigkeit von Prof. Triebig, epidemiologische Literatur zu beUlteilen 
befassen, und auf AnforderlUlg des Arbeitskreises 'Krebs am Arbeitsplatz' des Gesamtprogramms 
zur Krebsbekämpfung angefeltigt worden war. Diese Anfordelung wal' Folge deI als 
Gefiilligkeitsgntachten zu interpretierenden Analyse der epidemiologischen Literatur zum Thema 
'Blasenkrebs bei Malem' fiir die Süddeutsche Bau-Belufsgenossenschaft. 

. . 
Auch Leserzuschriften anderer Facbkollegen (Arbeitsmediziner, Epidemologen) zu Publikationen 
von Prof Tl'iebig, die in selten konsistenter Weise dessen Kompetenz in Frage stellen, sprechen 
dafiir, daß die jeweils von ibm gezogenen Schlußfolgel1lngen nicht dem Stand der Wissenschaft 
entsprechen, 



C) 

) 

VI. Darstellung der gezogenen Schlußfolgerungen: 

Eine Schlußfolgerung in dem Gutachten vom 02.03.1992 lautet: "Das Pro&tatakarzinom ist als 
schicksalhafte Erlcranlumg anzusehen. " Diese Aussage entspricht nicht dem Stand der 
Wissenschaft auf dem Gebiet der Langzeitrisiken nachStyrolexposition (8. auch die Ausfiihrungen 
in meiner Stellungnahme vom 25.06.1992). Diese Aussage entspricht überhaupt nicht dem 
wissenschaftlichen Denken lmd ist als besonders typisch fiir eine spekulative, hilflos erscheinende, 
in Wirklichkeit aber bewußt ignorante Argumentationsweise zu bezeichnen, die sich wie eine 
Absprache unter von den Bemfsgenossenschaften bevorZugten Gutachtern durch deren Gutachten 
zu Krebs als Bemfsrisiko zieht. Ohne Wahrscheiulichkeitserwägungen anzustellen, werden 
Ulteile, wie "schicksalhaft", abgegeben, um die Entscheidung des Richters vOlwegzunehmen. 

Für weitere Rückfi'agen stehe ich selbstverständlich zur Verfiigung und erbiete mich auch, die in 
meinen Ausfiihrungen elwähnten Literaturangaben nachzureichen. 

OT 
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Staatsanwaltschaft Postfach 105308 69043 Heidelberg 

Herrn 
Dr. Frenzel-Beyme 
BIPiS Bremer Institut f. 
Pärentionsforschung 
u. Sozialmedizin 
Ginnerstr. 120 

28007 Bremen 

Aktenzeichen 
25 9041/93 

Telefon-Nr. : 
06221/59-1463 

Datum 
20.02.1996 

Betr.: Ermittlungsverfahren gegen Prof. Dr. Triebig 
wegen Verdachts der Ausstellung unr'ichtiger 

Gesundheitszeugnisse 

Sehr geehrter Herr Dr. Frenzel-Beyme, 

die Staatsanwaltschaft Heide'lberg führt gegen den Beschul-
digten Prof. Dr. Triebig ein Ermittlungsverfahren wegen des 
verdachts der Ausstellung unrichtiger Gesundheitszeugnisse. 

Der Beschuldigte erstattete im Fall des Gerhard  . 
am 2, am 17.12.1990 ein arbeitsmedizinisches Gut-
achten. Ihm wird vorgeworfen, in diesem Gutachten bewußt un-
richtige Ausführungen gemacht zu haben. 

Ausweislich der vorliegenden Akten waren Sie 
Beschuldigten im Fall des Geschädigten Gerhard 
31.10.1991 und 26.06.1992 als Gutachter tätig. 

nach 
, 

dem 
am 

Ich gehe davon aus, daß Ihnen zur Zeit der Gutachtenserstat-
tung das Gutachten des. Beschuldigten vorgelegen hat. 
Aufgrund dieser 'l'atsache kommt Ihnen prozessual die Stellung 
eines sachverständigen Zeugen zu. Aus diesem Grunde werden 
Sie gebeten, zu den anliegenden Fragen Stellung zu nehmen 
und diese so detailliert als möglich zu beantworten. 

Bankverbindung: Landesoberkasse Kartsruhe: BadenHWUrttembergische Bank Karlsruhe (BLZ) 660 200 20) Konto-Nr~ 400 606 0000 
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Ich weise darauf hin, daß Sie zur Beantwortung der Fragen 
nichtr verpflichtet sind, daß sie jedoch anderenfalls jeder-
zeit auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft durch das örtlich 
zuständige Gericht vernommen werden können, dessen Ladung 
Sie in jedem Fall Folge leisten müßten. 
Um Ihnen die Unannehmlichkeiten einer Vernehmung zu erspa-
ren, erhalten Sie Gelegenheit, die Ihnen übersandten Fragen 
schriftlich zu beantworten. 
Aufgrund der großen Bedeutung, welche dem vorliegenden Ver-
fahren zukommt, bitte ich, soweit Ihnen dies möglich ist, um 
Beantwortung der Anfrage bis zum 15.04.1996. 
Sollten sie zur Beantwortung der Anfrage nicht bereit oder 
innerhalb der gesetzten Frist nicht in der Lage sein, bitte 
ich diesbezüglich,um schnellstmögliche Mitteilung. 
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Fragenkatalo~, 

/ 
Wurden Fehler bei der ArbeitsPlatz)namnese gemacht? 

1, Wurde von falschen Tatsachen ausgegangen oder wurden 
erhebliche Tatsachen im Gutachten nicht berücksichtigt? 

2, Waren die jeweiligen Umstände dem Beschuldigten bekannt oder 
wenigstens erkennbar? ' '", . 

3, Woraus ergibt sich dies? 

4, Welche Auswirkungen haben diese Umstände auf das Ergebnis 
des Gutachtens? 

5. Wurden Tatsachen, welche in Wahrheit streitig waren und deren 
Vorliegen oder Nichtvorljegen nicht{leklärt war, gleichwohl als 
gesichert gegeben oder nicht gegeben dargestellt? 

Wurden Fehler bei der persönlichen Anamnese gemacht? S'V~?I1,<L~l~ 
1~ )Y1);;i-L-1. Wurde von falschen Tatsachen.ausgegangen oderwurdenR ) 

erhebliche Tatsachen im Gutachten nicht berücksichtigt ? tr/rI(!,/~/1~.).. ' 
f r ( , ,y,JZ"c)1~ 

War der Umstand dem Beschuldigten bekannt oder werigstens (l 

erkennbar? ~V~' ,1 j, (/3 J ' J7 , 

Woraus ergibt sich dieS?, M'0,1~ Jt oiJ.rv-/1 ({>(.?/l ,(t'.t,j<{ 

Welche Auswirkungen haben diese Umstände auf das Ergebnis 

2. 

3. 

4. 
des Gutachtens?' , 

5. Wurden Tatsachen, welche in Wahrheit.streitig waren und deren 
Vorliegen oder Nichtvorliegen nicht geklärt war, gleichwohl als 
gesichert gegeben oder nicht gegeben dargestellt? 

Wurden bei Erstattung des Gutachtens medizinische Unterlagen vernachlässigt, 
welche dem Beschuldigten zur Zeit der Gutachtenserstattung vorlagen und 
welche hätten in das Gutachten mit einbezogen werden müssen? 

1. Welche? 

2. Welche Auswirkung hat die Nichtberücksichtigung auf das 
Ergebnis des Gutachtens? 

IV. ' Durchführung von Untersuchungen: 

1. Wurden nach den Regeln der ärztlichen Kunst unbedingt 
erforderliche Untersuchungen nicht durchgeführt ? 

/ 
j 
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2. Wurden bei der Durchführung der Untersuchungen Fehler 
gemacht? 

3. Wurden bei der Vergabe von" Untergutachten " an andere 
Sachverständige Fehler gemacht? fit -- I-{ f 
(zum Beispiel sogenannte Erwartungsfehler) J JO P V'-o· . 

V. Mögliche Fehler bei der Bewertung der Tatsachen durch den Beschuldigten: 

1. Sind die vom Beschuldigten aus den ihm vorliegenden Tatsachen 

2. 

bzw. den von ihm zugrunde gelegten Tatsachen gezogenen dr. 
SChlußfolgerungen aus wissenschaftlicher Sicht vertretbar? /1I12.{ t", 

(Wurden zum Beispiel bestimmten Substanzen in 
wissenschaftlich nicht vertretbarer Weise bestimmte Wirkungen 
beigemessen oder Jlpg@~prochen gder wurden falsche 
medizinische Diagnosen gesfelll ?) .. 

Entsprechen die Schlußfolgerungen dem Stand der JlV~ 
Wissenschaft? .• ' (:"1'_ 

VI. Darstellung der gezogenen Schlußfolgerungen: 

1. Wurden falsche Zitate verwendet? 

2. 

3. 

4. 

5. 

Wurde unvollständig zitiert ? 

Wurde die Darstellung rele.vanter Gegenmeinungen oder Studien, ~ 
welche zu anderen Ergebnissen kommen! unterlassen? /R 

Wurden wissenschaftliche Meinungen verzerrt wiedergegeben? -'}o-
Wurden Ursachengeflechte außer acht gelassen? 
Liegen Anhaltspunkte dafür vor, daß unter Außerachtiassung von 
Zusammenhängen, einzelne für den jeweiligen Anzeigeerstatter 
günstige Befunde jeweils einzeln und isoliert entkräftet wurden, 
ohne daß die Zusammenhänge aufgezeigt worden wären? 




